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 Eching, 20.11.2016 

„Nur Grabsteine ohne Kinderarbeit auf unseren Friedhöfen“ 

Antrag:  

Der Gemeinderat möge beschließen, dass von der Satzungsermächtigung gemäß Art. 9a Abs. 1 im 

Bayerischen Bestattungsgesetz (BestG) Gebrauch zu machen und zu bestimmen, dass Grabsteine 

und Grabeinfassungen aus Naturstein nur aufgestellt werden dürfen, wenn sie nachweislich ohne 

schlimmste Formen von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 der Internatio-

nalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Be-

seitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291) hergestellt worden 

sind. Die Herstellung umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des Natursteins bis 

zum Endprodukt.  

Der Gemeinderat möge deswegen beschließen, dass die Satzung der Gemeinde Eching über das 

Friedhofs- und Bestattungswesen in Kraft getreten am 1.1.2007, wie folgt geändert wird: 

Ändere den § 21 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze bei Punkt V. Gestaltung der Grabmale: 

Jede Grabstätte ist - unbeschadet der besonderen Anforderungen der Gestaltungsvorschriften - 

so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofs in seinen 

einzelnen Teilen und in seiner Gesamtlage gewahrt wird. 

In: 

(1) Jede Grabstätte ist - unbeschadet der besonderen Anforderungen der Gestaltungsvorschriften 

- so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofs in sei-

nen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtlage gewahrt wird. 

(2) Neue Grabmale dürfen nur aufgestellt werden, wenn sie nachweislich in der gesamten Wert-

schöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt worden sind. Für Grabmale, bei 

denen ein solcher Nachweis nicht erbracht werden kann, gilt ein Verwendungsverbot. 

 

Begründung:  

Mit Beschluss vom 20.07.2016 hat der Bayerische Landtag die Rechtsgrundlage für den Erlass kom-
munaler Satzungsregelungen geschaffen, die eine Verwendung von Grabmalen aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit ausschließen. Dafür wurde das Bestattungsgesetz um eine spezielle Satzungsermächti-
gung ergänzt. Darin wird nicht nur die Möglichkeit für die Friedhofsträger*innen begründet, ein Ver-
wendungsverbot für Grabsteine zu erlassen, die nicht nachweislich ohne ausbeuterische Kinderarbeit 
hergestellt worden sind, sondern auch die grundlegenden Anforderungen an die Nachweispflicht gere-
gelt. 

 

Leon Eckert 

Bündnis 90/Die Grünen 

Gemeinde Eching 
Herrn 1. Bürgermeister  
Sebastian Thaler 
 
 

 

Leon Eckert 
Gemeinderat 
 


